
%S

%S

%S

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

9
8

5
4

3
2

1

6

7

29

2823

21

16
14 12

11

30

13

26

27

10
20

25

24

15

17
18

2219

im Auftrag der Regierung von Unterfranken

Karte 3:Maßnahmen
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Managementplan zumFFH-Gebiet 6021-302"Standortübungsplatz Aschaffenburg"

Nutzung der Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung; 
Geobasisdaten: ©Bayerische Vermessungsverwaltung

FABION GbR
Naturschutz - Landschaft - Entsorgung
Winterhäuser Str. 93
97084 Würzburg
Tel. 0931 / 21401, Fax: 0931 / 28 73 01
email: umweltbuero@fabion.de
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Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen:

1- bis 2-schürige Mahd; mit Abräumen des Mahdgutes, keine oder nur 
Erhaltungsdüngung

sukzessive Pflege von geeigneten Laich- und Aufenthaltsgewässern der 
Gelbbauchunke (gilt auch für die Anhang IV-Art Laubfrosch): flaches Ausschieben 
von Vegetation und Sedimenten; Schaffung von verdichteten, das Wasser 
haltenden Böden und von flachen Uferbereichen; Gehölzaufwuchs an den Ufern 
regelmäßig beseitigen, um die Besonnung der Gewässer sicherzustellen; 
Maßnahmendurchführung alle 1-2 Jahre in Teilbereichen (ca. ein Drittel bis 
zur Hälfte), um die LRTen 3140 und 3150 zu erhalten; jährliche Kontrolle des 
Maßnahmenerfolges – nähere Maßnahmenvorgaben siehe Textteil

Pflege und Neuschaffung von geeigneten Laich- und Aufenthaltsgewässern der 
Gelbbauchunke (gilt auch für die Anhang IV-Art Kreuzkröte): flaches Ausschieben 
von Vegetation und Sedimenten; Schaffung von verdichteten, das Wasser 
haltenden Böden und von flachen Uferbereichen; punktuelles Schaffen von neuen 
Kleingewässern und wassergefüllten Fahrspuren; jährliche Maßnahmen-
durchführung und Kontrolle – nähere Maßnahmenvorgaben siehe Textteil

Festlegung Mahd- und Beweidungszeiträume: erste Mahd zwischen 25.05. 
und 15.06.; eventuelle zweite Mahd nach 15.09.
(nähere Maßnahmenvorgabe siehe Textteil)

FFH-Gebietsgrenze 6021-302
Flurgrenzen

Grenzen:

Gelbbauchunke:

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling:

Fundpunkt 2008
geeignete Reproduktionsstätten

0 125 250 375 500
Meter

Beibehaltung und Ausweitung der Schafbeweidung auf den Offenlandflächen 
des Gelbbauchunkenhabitats (und darüber hinaus), aber längere Verweildauer 
auf der Fläche; keine Düngung; vollständiges Abweiden des Aufwuchses; 
kein Nachtpferch
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